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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1967

Norm

EisbEG §30 Abs4

Rechtssatz

Wird der Ausspruch des Gerichtes über die Höhe der Entschädigungssumme nur vom Enteigneten bekämpft und hält

das Rekursgericht das Verfahren nur hinsichtlich einer höheren Entschädigungssumme für mangelhaft, darf bei

sonstiger Nichtigkeit nur der das Mehrbegehren des Enteigneten abweisende Teil des angefochtenen Beschlusses

aufgehoben werden.
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